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NRW.BANK.Förderrundbrief
Die Abteilung „Öffentliche Kunden“ informiert

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Förderrundbrief wollen wir Sie über die Fortführung des Programms „NRW.BANK.Flüchtlings 
unterkünfte“ informieren. Des Weiteren erhalten Sie Informationen zu den Fristen zum Jahresende.

Themen und Inhalte:

1. Fortführung des Programms „NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte“

2. Fristen zum Jahresende

3. Überarbeitete Antragsformulare ab Januar 2024

Die Abteilung „Öffentliche Kunden“ wünscht Ihnen eine schöne 
Adventszeit.

1. Fortführung des Programms „NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte“

Die Aufnahme von Geflüchteten ist für die nordrheinwestfälischen Kommunen weiterhin eine herausfordernde 
Aufgabe. Deshalb ist die Fortführung des zunächst bis Ende 2023 befristeten Programms aus marktorientierter 
sowie auch Landessicht geboten, damit Kommunen weiterhin auf ein attraktives Förderangebot zur Finanzierung 
von Unterkünften zugreifen können. 

Deshalb freut es uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir im Januar 2024 den Kommunen das Programm 
weiterhin zur Verfügung stellen können. Die NRW.BANK wird das Programm subventionieren, sodass die 
zur Verfügung gestellten Förderdarlehen auf Grundlage der jetzigen Situation am Kapitalmarkt zu einem 
Zinssatz von 0,0% angeboten werden können. Die bisherigen Produktfeatures werden für das Programm 
„NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte“ bestehen bleiben, mit Ausnahme der zukünftigen Berechnung von 
Vorfälligkeitsentschädigungen bei vorzeitigen Rückzahlungen.  
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Bitte beachten Sie: Ab dem 27. November 2023 eingehende Anträge für das Programm 
„NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte“ können erst im Januar 2024 abschließend bearbeitet werden. 
Das für 2023 vorgesehene Budget wurde vollständig in Anspruch genommen. 

Die aktualisierten Förderanträge finden Sie ab sofort auf der Website der NRW.BANK unter dem folgenden Link:

 — www.nrwbank.de/flüchtlingsunterkünfte

2. Fristen zum Jahresende

Wie in jedem Jahr gibt es auch 2023 entsprechende Antragsfristen für unsere kommunalen Förderprogramme 
„NRW.BANK.Kommunal Invest/Plus“ und „NRW.BANK.Moderne Schule“.

Anträge, die in diesem Jahr noch zugesagt und ausgezahlt werden sollen, bitten wir bis spätestens zum 
8. Dezember 2023 vollständig und entscheidungsreif einzureichen.

Mittelabrufe können nur noch bis zum 20. Dezember 2023, 12.00 Uhr, entgegengenommen werden.

Wir bitten um entsprechende Beachtung.

3. Überarbeitete Antragsformulare ab Januar 2024

Ab dem 2. Januar 2024 finden Sie auf unserer Website aktualisierte Förderantragsunterlagen für die 
Förderprogramme „NRW.BANK.Kommunal Invest/Plus“ und „NRW.BANK.Moderne Schule“. Wir bitten 
Sie, nur noch diese aktualisierten Formulare zu nutzen.

Informationen und Auskünfte

Als Ansprechpartner für weitergehende Informationen zu den Förderprogrammen der NRW.BANK und der 
KfW steht Ihnen die Kundenbetreuung der NRW.BANK gern jederzeit zur Verfügung.

Westfalen-Lippe 
Ralph Ishorst 0251 917412424
Heike Nentwig 0251 917417333
Hendrik Wiegandt  0251 917416593 

Rheinland 
Hans Borchart 0211 917414187
Lukas Michels  0211 917411455
Stefan Schmitz 0211 917417281
Jan Simeon Joeres  0211 917411053

Leitung
Thomas Kull (Abteilungsleiter Öffentliche Kunden) 0211 917411605
Hanno Beckert (Leiter der Kundenbetreuung) 0251 917417334

Teamassistenz 
Jana Hanssen  0251 917418208
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Zinsgünstige Kommunalfinanzierungen können Sie unabhängig von bestehenden Programmen bei den 
Kolleginnen und Kollegen des Teams „Kommunale Finanzierungen“ erfragen. 
Angebote erhalten Sie telefonisch unter 0211 91741-8973.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.nrwbank.de. 
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